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Anlass 
Mit einstimmigem Landtagsbeschluss zur Sammeldrucksache 18/523 wurde die 
Landesregierung aufgefordert einen schriftlichen Bericht mit einer Zwischenbilanz zur 
Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets vorzulegen. Der Bericht soll insbeson-
dere Auskunft über die Umsetzung der einzelnen Teilbereiche des Bildungs- und 
Teilhabepakets in der Bildungs- und Teilhabestruktur in den Kreisen und kreisfreien 
Städten geben, eine Darstellung des bürokratischen Aufwands beinhalten und Aus-
kunft darüber geben, wie sich die tatsächliche Inanspruchnahme seit Inkrafttreten 
des Bildungs- und Teilhabepakets im Jahr 2011 in allen Teilaspekten entwickelt hat. 
Regionale Unterschiede bei der Umsetzung und der Inanspruchnahme sollen darge-
stellt werden. 
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(A) Vorbemerkung der Landesregierung 
 
Kinder und Jugendliche aus Familien, die Leistungen der Grundsicherung für  
Arbeitssuchende (nach SGB II), Sozialhilfe (nach SGB XII), Kinderzuschlag oder 
Wohngeld (nach § 6b Bundeskindergeldgesetz – BKGG) oder Leistungen nach 
§ 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erhalten, haben einen individuellen 
Rechtsanspruch auf Leistungen für Bildung (bis zur Vollendung des 25. Lebens-
jahres für Personen, die eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen 
und keine Ausbildungsvergütung erhalten) und für Teilhabe am sozialen und kultu-
rellen Leben in der Gemeinschaft (bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres). 
Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepakets als antragsabhängige, 
zweckgebundene Leistungen, die neben der Grundleistung des jeweiligen Leis-
tungsgesetzes gewährt werden, ist nicht unerheblicher Verwaltungsaufwand bei 
den Bewilligungsbehörden entstanden. 
 
Um sicherzustellen, dass die Leistungen dem Kind zum vorgesehenen Zweck zu-
gutekommen, hat der Gesetzgeber entschieden, die Leistungen nicht durch eine 
Erhöhung der jeweiligen Grundleistung um eine pauschale Summe zu gewähren, 
sondern als ergänzende Leistungen. Alternative Erbringungsformen – z.B. eine  
direkte Förderung der kommunalen Strukturen für Bildung und Teilhabe (BuT) 
durch den Bund – sind wegen verfassungsrechtlicher Restriktionen schwierig um-
zusetzen. Gleichwohl sollten nach Auffassung der Landesregierung Überlegun-
gen, kommunale Strukturen direkt zu fördern, weiterverfolgt werden. 
 
Zur Verbesserung der derzeitigen Situation wurde von den Ländern ein Gesetz zur 
Verwaltungsvereinfachung und zur Erleichterung des Zugangs zu den Leistungen 
für Bildung und Teilhabe über den Bundesrat in den Bundestag eingebracht. Um 
zu gewährleisten, dass dieses Gesetz zügig noch in dieser Legislaturperiode in 
Kraft treten kann, haben sich die Länder mit dem Bund auf einvernehmliche Ände-
rungsvorschläge verständigt. Der Gesetzentwurf ist zum Zeitpunkt der Berichtser-
stellung im Gesetzgebungsverfahren. Das Inkrafttreten ist für den 01. August 2013 
vorgesehen. 
Bezüglich der Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets in Schleswig-Holstein 
hält die Landesregierung laufenden und engen Kontakt zu den kommunalen BuT-
Koordinatoren in den Kreisen und kreisfreien Städten. In regelmäßigen Dialogen, 
zu denen das fachlich zuständige Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und 
Technologie (MWAVT) gemeinsam mit den kommunalen Landesverbänden ein-
lädt, werden Erfahrungen und Umsetzungsprobleme ausgetauscht und Lösungen 
diskutiert. Bei Bedarf wird durch das MWAVT eine Klärung in den Bund-Länder-
Gremien herbeigeführt. Vorrangiges Ziel aller Beteiligten ist, dass die Leistungen 
möglichst schnell bei den leistungsberechtigten Kindern und ihren Familien an-
kommen. 
 
Nach Kenntnis und Überzeugung der Landesregierung erfüllen die für die Umset-
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zung zuständigen Kreise und kreisfreien Städte bzw. die Jobcenter diese Aufgabe 
mit großem Engagement und mit dem Einsatz qualifizierter Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Ebenso haben die umsetzenden Stellen vielfältige Maßnahmen ergrif-
fen, für die Inanspruchnahme der Leistungen zu werben und den Zugang dazu at-
traktiv zu gestalten. Die Landesregierung begrüßt es ausdrücklich, wenn gerade 
die Familien, die den Weg zur zuständigen Bewilligungsstelle noch nicht gefunden 
haben, durch aufklärende Berichte in der Presse ermuntert werden, entsprechen-
de Anträge zu stellen. 
 

(B) Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets 
 
1. Teilbereiche des Bildungs- und Teilhabepakets 
 
Die Leistungen für Bildung und Teilhabe umfassen im Einzelnen: 
• Erstattung der tatsächlichen Aufwendungen für Ausflüge und mehrtägige 

Fahrten in Kita und Schule, 
• Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf in Höhe von 100 € je Schuljahr, 
• Erstattung der Kosten für Schülerbeförderung zur nächst gelegenen Schule 

des gewählten Bildungsgangs, sofern diese nicht von Dritten übernommen 
werden und die Bestreitung aus dem Regelbedarf nicht zumutbar ist (wobei 
die Anrechnung des im Regelbedarf berücksichtigten Betrags nur dann erfolgt, 
wenn die Fahrkarte auch privat genutzt werden kann), 

• ergänzende angemessene Lernförderung, soweit diese geeignet und erforder-
lich ist, um die wesentlichen Lernziele zu erreichen, 

• Erstattung der Mehraufwendungen für die Teilnahme an einer gemeinschaftli-
chen Mittagsverpflegung in Kita und Schule – für Schülerinnen und Schüler, 
sofern diese in schulischer Verantwortung angeboten wird (bis 31.12.2013: 
auch Erstattung der Mehrkosten für das Mittagessen von Schülerinnen und 
Schülern in Horten), 

• Unterstützung der Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemein-
schaft in Höhe von 10 € monatlich für Mitgliedsbeiträge in den Bereichen 
Sport, Spiel, Geselligkeit, Kultur, für Unterricht in künstlerischen Fächern (z.B. 
Musikunterricht) und vergleichbare angeleitete Aktivitäten der kulturellen Bil-
dung sowie für die Teilnahme an Freizeiten. 
 

Die Antragstellung erfolgt i.d.R. bei den Jobcentern (SGB-II-Leistungsberechtigte) 
oder bei der zuständigen Stelle in der Kreis- bzw. Stadt- oder Gemeindeverwal-
tung (für Leistungsempfänger nach SGB XII, dem Asylbewerberleistungsgesetz 
sowie für Berechtigte nach dem Bundeskindergeldgesetz). 
Die Leistungen können erbracht werden in Form von personalisierten Gutschei-
nen, Direktzahlungen an die Anbieter von Leistungen zur Deckung dieser Bedarfe 
oder durch Geldleistungen an die Leistungsberechtigten (Schulbasispaket, Schü-
lerbeförderung). 
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2. Mittelausstattung  
Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und 
Heizung. Nach § 46 Abs. 6 SGB II erhöht sich die Bundesbeteiligung um einen 
Wert in Prozentpunkten zur Kompensation der Ausgaben der kommunalen Träger 
für Leistungen nach § 28 SGB II und § 6b BKGG. Diese Mittel werden nach § 8 
des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und des  
§ 6b Bundeskindergeldgesetz (AG SGB II/BKGG) in voller Höhe zweckgebunden 
vom Land an die schleswig-holsteinischen Kreise und kreisfreien Städte weiterge-
leitet. Eine nicht zweckentsprechende Verwendung ist somit per Gesetz ausge-
schlossen. Nicht verwendete BuT-Mittel müssen für denselben Zweck auf das 
nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Folgende Mittel wurden zugewiesen: 
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Nach § 46 Abs. 8 Satz 5 SGB II gewährleisten die Länder, dass geprüft wird, dass 
die Ausgaben der kommunalen Träger für die Leistungen nach § 28 SGB II sowie 
nach § 6b BKGG begründet und belegt sind und den Grundsätzen der Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit entsprechen. Die Kreise und kreisfreien Städte legen 
dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie jährlich hierüber 
einen Prüfvermerk des kommunalen Rechnungsprüfungsamtes vor, der dies  
bestätigt. Darüber hinaus besteht ein Prüfrecht des Landesrechnungshofes. 
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Die Gesamtausgaben eines jeden Jahres für die BuT-Leistungen werden nach  
§ 46 Abs. 8 Satz 4 SGB II durch die Länder dem BMAS bis zum 31. März eines 
jeden Jahres mitgeteilt (erstmalig im Jahr 2013). Die Verwaltungskosten sind nicht 
Gegenstand der Meldung. Sie werden den kommunalen Trägern vom Bund pau-
schal erstattet. 
 
3. Entwicklung der Inanspruchnahme  
Das Bildungs- und Teilhabepaket kommt inzwischen bei vielen Kindern und  
Jugendlichen in Schleswig-Holstein an. Wurden im Juni des Startjahres 2011 für 
25 bis 30 Prozent der leistungsberechtigten Kinder Anträge auf Leistungen für  
Bildung und Teilhabe gestellt, so waren es zum Stichtag 1. März 2012 rund 60 % 
mit steigender Tendenz. Diese Tendenz wird auch durch den Mittelabfluss bestä-
tigt. Im Jahresvergleich ist die Quote des Mittelabflusses von 39 Prozent (2011) 
auf 63 Prozent im Jahr 2012 gestiegen. 
Antragsberechtigt sind derzeit über alle Rechtskreise schätzungsweise 115.000 
Kinder und Jugendliche in Schleswig-Holstein, darunter ca. 69.000 Kinder und  
Jugendliche, die Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch erhalten. 
Es existiert keine integrierte BuT-Statistik, daher kann keine exakte Zahl der  
Anspruchsberechtigten über alle Rechtskreise ausgewiesen werden. 
Die Antragsunterlagen für Bildungs- und Teilhabeleistungen werden nicht flächen-
deckend an Leistungsberechtigte versandt. Einer solchen Praxis stehen auch  
datenschutzrechtliche Gründe entgegen. Antragsunterlagen liegen aber grund-
sätzlich in Behörden und anderen Institutionen (z.B. Schulen, Kindertagesstätten) 
aus und werden auf Anfrage auch zugesandt. Darüber hinaus sind Antragsformu-
lare online verfügbar. Die Verfügbarmachung der Antragsunterlagen und die  
Organisation der Beratung obliegen der kommunalen Selbstverwaltung. Diese 
bindet regelmäßig Schulen, Schulsozialarbeit, Kindergärten und Vereine in die  
Beratungstätigkeiten mit ein. 
Eine persönliche Beratung und Information zur Antragstellung für Leistungen aus 
dem Bildungs- und Teilhabepaket des SGB II erfolgt direkt bei Beantragung der 
Grundleistungen vor Ort. Nach § 4 Abs. 2 Satz 2 ff SGB II wirken die nach § 6 
SGB II zuständigen Träger darauf hin, dass Kinder und Jugendliche Zugang zu 
geeigneten vorhandenen Angeboten der gesellschaftlichen Teilhabe erhalten. Sie 
arbeiten zu diesem Zweck mit Schulen und Kindertageseinrichtungen, den Trä-
gern der Jugendhilfe, den Gemeinden und Gemeindeverbänden, freien Trägern, 
Vereinen und Verbänden und sonstigen handelnden Personen vor Ort zusammen. 
Sie sollen die Eltern unterstützen und in geeigneter Weise dazu beitragen, dass 
Kinder und Jugendliche Leistungen für Bildung und Teilhabe möglichst in An-
spruch nehmen. 
Zur kommunikativen Unterstützung der Kommunen hat das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales (BMAS) zum Inkrafttreten des Bildungs- und Teilhabepakets 
im Jahr 2011 die Kampagne „Mitmachen möglich machen“ gestartet. Den Kom-
munen wurden kostenfrei Materialien zur Erstinformationen von Bürgerinnen und 
Bürgern zum Start des Bildungs- und Teilhabepakets angeboten. Ziel der Kam-



Schleswig-Holsteinischer Landtag - 18. Wahlperiode Drucksache  18/697 

 

9 

pagne war, die Bevölkerung über das Bildungs- und Teilhabepaket zu informieren 
und die Leistungsberechtigten über die neuen Rechtsansprüche aufzuklären. Die 
Kampagne umfasste Plakate, Kinospots, Anzeigen und Onlinebanner. Darüber 
hinaus hat das BMAS eine zentrale Internetplattform unter 
http://www.bildungspaket.bmas.de gestartet, auf der sich Bürgerinnen und Bürger 
vertieft über die verschiedenen Angebote des Bildungs- und Teilhabepakets in-
formieren können. Auf der Internetseite wurde eine Deutschlandkarte eingerichtet, 
über die Bürgerinnen und Bürger durch „Anklicken“ die zuständigen Stellen zur 
Beantragung des Bildungs- und Teilhabepakets finden können. Zu Beginn der 
Kampagne wurden zudem die Öffnungszeiten des Bürgertelefons erweitert. 
Darüber hinaus hat das BMAS eine Broschüre entwickelt, die Leistungsberechtigte 
und mögliche Leistungsanbieter informiert. Flyer wurden gestaltet, die sich speziell 
an Leistungsberechtigte oder mögliche Leistungsanbieter richten. Für Kitas und 
Schulen wurden spezielle Plakate zum Aushang angeboten, auf denen die einzel-
nen Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets kurz dargestellt werden. Neben 
Plakaten mit Kampagnenmotiven zu einzelnen Elementen des Bildungs- und Teil-
habepakets wurden auch Blanko-Plakate angeboten, die die Akteure vor Ort bei 
Bedarf für eigene Ankündigungen nutzen konnten. Muster der Informationsmateri-
alien wurden den Verantwortlichen vor Ort zugeleitet. Die Informationsmaterialien 
konnten als unverbindliches Serviceangebot des BMAS in höherer Auflage kosten-
los bestellt werden. 
Zuletzt wurde das Informationsmaterial um fremdsprachige Publikationen ergänzt 
(Englisch, Türkisch, Russisch, Arabisch) und eine Plakataktion vor Einkaufsmärk-
ten durchgeführt. 
Im Jahr 2011 wurde nach Angaben des BMAS ein Betrag in Höhe von 3.113.000 
Euro aus Bundesmitteln für die Kommunikation zum Bildungs- und Teilhabepaket 
aufgewandt. 
Auf regionaler Ebene liefen und laufen darüber hinaus Werbeaktivitäten der Kreise 
und kreisfreien Städte, insbesondere über die Regionalpresse und über die Inter-
netseiten der kommunalen Gebietskörperschaften. Auch die Direktansprache von 
z.B. Schulen und Kindertagesstätten erwies sich als hilfreich. In welcher Höhe die 
Kommunen Mittel zur Bewerbung des Bildungs- und Teilhabepakets eingesetzt 
haben, ist dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie nicht 
bekannt. 
Die Landesregierung hat keine gesonderten Mittel für Werbezwecke eingesetzt. 
Die zuständigen Ministerien haben aber im Jahr 2011 Multiplikatoren informiert, 
die Leistungsberechtigte auf den neuen Rechtsanspruch aufmerksam machen sol-
len (z.B. Coaches im Handlungskonzept Schule & Arbeitswelt, Lehrkräfte, Schulrä-
tinnen und Schulräte). Darüber hinaus wurde die Presse- und Informationsarbeit 
der Landesregierung wiederholt genutzt, um zur Inanspruchnahme der Leistungen 
des Bildungs- und Teilhabepakets aufzurufen. Ein Link zur Informationsplattform 
des BMAS wurde auf der Internetseite der Landesregierung eingestellt. 
Um die Beantragung einer vorübergehenden Lernförderung zu unterstützen, wur-
de ein Musterformular „Bestätigung der Schule über vorübergehenden Lernförder-
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bedarf“ entwickelt und kommuniziert. 
Es ist richtig, dass nicht alle Anspruchsberechtigten im Rechtskreis des SGB II 
Leistungen beantragen. Gleichwohl wird ein Teil der Leistungen antragsunabhän-
gig an alle Anspruchsberechtigten im SGB II-Leistungsbezug von Gesetz wegen 
gewährt (das „Schulbedarfspaket“). Die Inanspruchnahme insbesondere bei den 
Leistungen für Ausflüge und Klassenfahrten, den Zuschüssen zur Mittagsverpfle-
gung und den Teilhabeleistungen ist nach Einschätzung der Landesregierung gut. 
Auch wird die Förderung zur Teilnahme an Ferienfreizeiten gern genutzt. Nach 
Darstellung der BuT-Koordinatoren im letzten Erfahrungsaustausch mit dem Minis-
terium am 20. März 2013 ist das Interesse an den Leistungen in letzter Zeit spür-
bar gestiegen. 
 
Die Situation seit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepakets stellt eine er-
hebliche Verbesserung gegenüber der Situation vor Einführung des Bildungs- und 
Teilhabepaketes dar. In der Vergangenheit gab es regionale Förderprojekte z.B. 
zur Übernahme der Kosten für Mittagsverpflegung, eine flächendeckende Versor-
gung in Schule und Kita, gab es jedoch nicht. Durch das Bildungs- und Teilhabe-
paket besteht jetzt ein Rechtsanspruch auf diese Leistungen. Vielerorts wird der 
Eigenbeitrag zum Mittagsessen als kommunaler Zuschuss übernommen. Dieser 
Zuschuss bleibt bei der Einkommensanrechnung im SGB II anrechnungsfrei. 
 
Trotz aller Bemühungen wird es nach Auffassung der Landesregierung unrealis-
tisch sein zu erwarten, dass eine 100%ige Inanspruchnahme des Bildungs- und 
Teihabepakets erreicht werden kann. Nicht an allen Schulen und in allen Kinder-
tageseinrichtungen wird beispielsweise eine gemeinschaftliche Mittagessenver-
pflegung angeboten. Die Kommunen erhalten keine Mittel, um zusätzliche Ange-
bote zu schaffen. Sie sind auf die Nutzung der bestehenden Strukturen angewie-
sen. Es bedarf also eines Angebots vor Ort, um die Leistung zu gewähren. Zur 
Verbesserung des Angebots gibt es kreisübergreifende Kooperationen. D.h. An-
spruchsberechtigte können auch ein Angebot im Nachbarkreis oder der benach-
barten kreisfreien Stadt nutzen. Darüber hinaus sind auch Kinder aus Familien 
außerhalb des Transferleistungsbezugs sind nicht zu 100 % in Sportvereinen or-
ganisiert, und nehmen nicht alle ein Angebot der Musikschulen oder ähnlicher Ein-
richtungen wahr, weil ihre Interessen anders gelagert sind. Festzustellen ist auch, 
dass das Antragsverhalten – nachvollziehbar – im Jahresverlauf variiert. So sind 
die Antragszahlen in den Ferienzeiten gering und steigen nach den Ferien (insbe-
sondere den Sommerferien) wieder an. 
 

4. Regionale Unterschiede bei der Umsetzung und Ina nspruchnahme  
Dass es keine bundeseinheitlichen Vorschriften zur Umsetzung des Bildungs- und 
Teilhabepakets gibt, ist der Tatsache geschuldet, dass die Aufgabe vom Bundes-
gesetzgeber den Kommunen übertragen wurde. 
 
Gleichwohl haben Bund, Länder, die kommunalen Spitzenverbände und die Bun-
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desagentur für Arbeit in der „AG BuT“ des Bund-Länderausschusses nach § 18c 
SGB II Rechtsfragen des BuT erörtert und sich auf eine einheitliche Auslegung 
verständigt, die bundesweit als Auslegungshilfe kommuniziert wurde. Bei den 
Hinweisen und Empfehlungen stand eine verfassungskonforme Auslegung im 
Vordergrund. Die Leistungsgewährung sollte nicht an Hürden im Verwaltungsver-
fahren oder engen gesetzlichen Verfahrensvorschriften scheitern. 
 
In diesem Zusammenhang sei aber betont, dass es sich bei den Auslegungshin-
weisen lediglich um Hinweise oder Empfehlungen handelt. In Schleswig-Holstein 
wurden die Aufgaben als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe durch Landesgesetz 
auf die Kreise und kreisfreien Städte übertragen. Die Kommunen erfüllen die Auf-
gabe im eigenen Wirkungskreis. Ein fachaufsichtliches Weisungsrecht auf Seiten 
des Landes besteht daher nicht. 
 
Das Bildungs- und Teilhabepaket im Rechtskreis des SGB II wird per Gesetz 
durch die Jobcenter umgesetzt. Die Jobcenter der gemeinsamen Einrichtungen 
können durch Beschluss der Trägerversammlung einzelne Aufgaben auf die 
Kommune übertragen. Die hoheitlichen Aufgaben verbleiben aber im Jobcenter. 
So haben zum Beispiel das Jobcenter der Landeshauptstadt Kiel und das Jobcen-
ter der Hansestadt Lübeck Aufgaben auf die Kommune übertragen. Im Rechts-
kreis des Bundeskindergeldgesetzes erfolgt die Umsetzung in der Regel regional 
in den Wohngeldstellen oder im Sozialamt. Gemeinden können nach dem Lan-
desausführungsgesetz (AG SGB II/BKGG) zur Durchführung der Aufgabe von den 
Kreisen herangezogen werden. Im Kreis Pinneberg erfolgt die Umsetzung zentral 
auf Kreisebene. Gleichwohl werden Antragsformulare und Beratungsdienstleistun-
gen vor Ort zur Verfügung gestellt. Im Kreis Nordfriesland werden die Leistungen 
mit einem sogenannten „Globalantrag“ beantragt. Das bedeutet, dass die BuT-
Leistungen auf einem Antragsformular zusammen mit der Grundleistung beantragt 
werden. In Neumünster wurde durch eine Verwaltungskooperation erreicht, dass 
die Antragsbearbeitung für alle Rechtskreise bei einer Anlaufstelle erfolgt. 
 
Neben dem Globalantrag kann der Einsatz von internetbasierten „Bildungschipkar-
ten“ eine erhebliche Vereinfachung für Leistungsberechtigte, -anbieter und Verwal-
tung bringen. Die Stadt Neumünster und der Kreis Plön sind hier bundesweit  
„Pioniere“. Sie haben als erste Kommunen die Bildungschipkarte bereits im Jahr 
2012 eingeführt und auf dem „Tag der Jobcenter“ im Mai letzten Jahres in Berlin 
über ihre Erfahrungen mit dem Einsatz der Chipkarte informiert. Der Kreis Rends-
burg-Eckernförde führte zum 1. Januar 2013 die Chipkarte für alle Rechtskreise 
ein. Weitere Kreise in Schleswig-Holstein folgen diesem Beispiel. So planen der 
zugelassene kommunale Träger Schleswig-Flensburg die Einführung zum 1. Mai 
2013, der Kreis Ostholstein zum 1. Juni 2013, der Kreis Segeberg im Sommer 
2013 und die kreisfreie Stadt Flensburg im Laufe des Jahres 2013. Auch die Lan-
deshauptstadt Kiel erwägt die Einführung einer Chipkarte. 
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Gute Erfolge zur Steigerung der Inanspruchnahme erzielen die Kommunen durch 
regionale Vernetzung und Kooperationen mit Vereinen, Verbänden, Beratungsstel-
len und anderen Institutionen. Auch die Migrationssozialberatungsstellen sind in 
die Netzwerkarbeit eingebunden. Antragsformulare werden an Orten ausgelegt, 
die Familien mit Kindern aufsuchen: Kindertageseinrichtungen, Schulen, Kinder-
arztpraxen, Frauenhäuser u.a. Multiplikatoren werden geschult (z.B. das Personal 
der Schulsekretariate, Erzieherinnen und Erzieher u.a.), da sich gezeigt hat, das 
die persönliche Ansprache weit wirkungsvoller ist als das Verteilen von Werbemit-
teln wie Flyern oder Informationsblättern. In der Stadt Flensburg können Antrags-
formulare z.B. direkt in den Kindertageseinrichtungen ausgefüllt und von dort per 
Fax an die zuständige Stelle weitergeleitet werden. Auch wurde dort ein Info-
Telefon für die Schulen eingerichtet zur Klärung von Fragen zur Lernförderung im 
Bildungs- und Teilhabepaket. 
 
Die Erfahrungen der ersten Jahre haben gezeigt, dass ein niedrigschwelliges  
Angebot zur Steigerung der Inanspruchnahme und eine gute Vernetzung erforder-
lich sind. Darüber hinaus muss auch für die Leistungsanbieter die Abwicklung 
möglichst einfach gestaltet werden, um ein flächendeckendes Angebot zu schaf-
fen. Anbieter von Leistungen sind nicht verpflichtet Gutscheine oder die Chipkarte 
als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Es gibt jedoch eine hohe Bereitschaft von Leis-
tungsanbietern am BuT teilzunehmen. Einige Leistungsanbieter haben ihre Leis-
tungen speziell auf das Bildungs- und Teilhabepaket zugeschnitten. So verzichten 
einige Sportvereine z.B. auf die Spartenbeiträge und ermäßigen den Mitgliedsbei-
trag auf zehn Euro im Monat.  
 

(C) Wissenschaftliche Begleitung der Umsetzung des Bildungs- und Teilhabe-
pakets 
 
Eine repräsentative wissenschaftliche Implementationsanalyse durch das  Institut 
für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik (ISG) im Auftrag des BMAS (Erhe-
bungszeitraum 2011) hat ergeben, dass das Antragsverfahren von der Mehrzahl 
der Anspruchsberechtigten nicht als zu kompliziert erachtet wird.  
Bei der fehlenden Inanspruchnahme wurde der Grund „fehlende Information“ am 
häufigsten genannt. In Anbetracht des Erhebungszeitraums kurz nach der Einfüh-
rung der Bildungs- und Teilhabeleistungen ist dies nachvollziehbar. Seitdem wur-
den von den Kommunen, vom Bund und vom Land erhebliche Anstrengungen un-
ternommen, die Inanspruchnahme zu erhöhen. Die Informationskampagnen ha-
ben Wirkung gezeigt. Die Inanspruchnahme ist stetig steigend. 
 
Eine weitere Untersuchung des ISG (Untersuchungszeitraum 2012/2013) wird die 
Veränderungen aufzeigen und die Ergebnisse der beiden Erhebungszeiträume  
einander gegenüberstellen. Darüber hinaus wird auf Beschluss der Bundesregie-
rung vom 28.03.2012 eine wissenschaftliche „Evaluation der bundesweiten Inan-
spruchnahme und Umsetzung der Leistungen für Bildung und Teilhabe“ vom  
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Bundeskanzleramt in Auftrag gegeben. Die Länder und kommunalen Spitzenver-
bände sind über einen Projektbeirat eingebunden. Der Endbericht der Studie wird 
voraussichtlich im Jahr 2016 vorliegen, jährliche Zwischenberichte (der erste  
voraussichtlich im Jahr 2013) sind vorgesehen. 

 
 
Anlage 1 
Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgese tzbuch und des § 6b 
Bundeskindergeldgesetz (AG SGB II/BKGG) 
Anlage 2 
Evaluation des Instituts für Sozialforschung und Ge sellschaftspolitik ISG  
„Bildung und Teilhabe von Kindern und Jugendlichen im unteren Einkom-
mensbereich“ 
 
Ansprechpersonen im MWAVT:  
Volker Kruse (VII 52) 
Tel. (04 31) 988-4522 
E-Mail: volker.kruse@wimi.landsh.de 
Inge Bergmann (VII 521) 
Tel. (04 31) 988-4826 
E-Mail: inge.bergmann@wimi.landsh.de 
 




























































































































































